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	An den

Gemeinderat der Marktgemeinde Semriach

Marktgemeinde Semriach

Semriach 50

8102 Semriach
	Semriach, 23.11.2010


Betreff: 
Bergbaugebiet Schifterkogel bzw.


Rohstoffvorrangzone Semriach - 



Ausweisung im Flächenwidmungsplan
Sg. Damen und Herren!

Im Lichte der Revision des Flächenwidmungsplanes möchten wir Sie in Ihrer Ablehnung der Neuerrichtung von Bergbaugebieten unterstützen. In diesem Zusammenhang ist besonders das Projekt Schifterkogel zu nennen, das sich in der sogenannten „Rohstoffvorrangzone Semriach“ befindet. Diese Rohstoffvorrangzone ist insgesamt ca 100 ha groß und umfasst nicht nur den Schifterkogel, sondern auch den gesamten Eichberg (siehe Beilage).
Wie Sie wissen hat die Gemeinde Semriach in den möglicherweise kommenden Verfahren nach dem Mineralrohstoffgesetz (MinroG) gemäß § 116 Abs. 3 eine starke Parteistellung und zwar:
· Als Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäftigten Personen ( „Nachbar“ im Sinne § 116 Abs 3 Ziff 3). 
· Als Standortgemeinde (§ 116 Abs 3 Ziff 4) zum Schutz der in § 116 Abs. 1 Z. 4 bis 9 sowie in den §§ 82 und 83 genannten Interessen. Darunter fallen:

· Raumordnung und örtliche Raumplanung 
· Wasserwirtschaft 
· der Schutz der Umwelt 
· der Schutz der Bevölkerung vor unzumutbaren Belästigungen durch den Abbau (auch durch die ihm dienende Bergbauanlagen) und 
· durch den Abbau erregten Verkehr

Die Gemeinde ist berechtigt, den Schutz der genannten Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Davon wird eine allfällige Parteistellung der Gemeinde als Trägerin von Privatrechten nicht beeinträchtigt. 

Dieses Recht steht auch der (den) an die Standortgemeinde unmittelbar angrenzenden Gemeinde (Gemeinden) zu, wenn die in § 82 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen vorliegen. 
Dazu wurde von der Bürgerinitiative ein Schreiben an die Gemeinde Stattegg gerichtet.
Verkehrskonzept

Wir erlauben uns auch noch darauf hinzuweisen, dass in hinkünftigen Verfahren nach dem MinroG das von den Gemeinden ausgearbeitete Verkehrskonzept bindend einzuhalten sein wird. Die Nichteinhaltung der vorgenannten Verpflichtungen kann im Wiederholungsfall zum Widerruf des Gewinnungsbetriebsplanes führen (siehe § 193 Abs. 9).

Ausweisung Abbaufeld Schifterkogel / Rohstoffvorrangzone Semriach
Ein interessanter Aspekt dazu hat sich anlässlich einer Besprechung mit Dr. Bernd HOLZER (sehr sachkundiger Referent bei der BH Hartberg) ergeben. Der Genannte ist der Ansicht, dass die Festlegung „Rohstoffvorrangzone“ bei sich im Privateigentum befindlichen Gebieten (daher „grundeigenes“ Mineral“) rechtlich stark anzuzweifeln ist. Seiner Meinung nach sei dies nur bei „bergfreien“ Mineralien (Grundbesitz wurde aberkannt) möglich.
Unter diesen Gesichtspunkten könnte die Gemeinde eine neuerliche Ausweisung des Abbaufeldes Schifterkogel im Flächenwidmungsplan - begründet - ablehnen und darüber hinaus eine bescheidmäßige Festlegung als „Rohstoffvorrangzone“ verlangen. Alle damit befassten Instanzen hätten das o.a. Problem  zu berücksichtigen und das könne dauern ....!

Weitere interessante Information der Bürgerinitiative dazu:

· Im gesamten Gesetzestext des MinroG kommt das Wort „Rohstoffvorrangzone“ oder „Rohstoffvorrang“ nicht vor.

· Die Suche im Internet nach „Rohstoffsicherungsgesetz Österreich“ verläuft negativ.

Es gibt lediglich den österreichischen Rohstoffplan - und der befindet sich nicht im Gesetzesrang. Die oben dargestellte mögliche Vorgangweise bei der Nichtausweisung im FlWidPlan hat nach unserem dafürhalten daher durchaus Aussicht auf Erfolg.
Sehr gehrte Damen und Herren Gemeinderäte, sehr geehrter Bürgermeister, wir hoffen Ihnen mit unserer Darstellung gedient zu haben und bedanken uns für die wichtige Unterstützung unseres Anliegens durch Sie.
Mit freundlichen Grüßen







Rudolf Jantscher, Obmann
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